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Checkliste: Für Abgabenfreiheit müssen die Beihilfen in Notfällen folgende 3 Voraussetzungen erfüllen
	VORAUSSETZUNG
	LIEGT VOR

	1. Ein Notfall, ein Schaden aufgrund einer Naturkatastrophe oder ein besonderer Notfall muss bei einem Mitarbeiter vorliegen.
	☐
	2.Die Leistung bleibt bis zum Betrag von 600 € (Notfall) oder darüber hinaus (bei einem besonderen Notfall oder bei einer Naturkatastrophe) lohnsteuer- und beitragsfrei.
	☐
	3. Ab 5 beschäftigte Mitarbeiter darf Ihr Unternehmen keinen maßgeblichen Einfluss auf die Zahlung haben.
	☐
	4. Für die Beitragsfreiheit: Ihr Unternehmen zahlt die Beihilfe zusätzlich zum geschuldeten Entgelt.
	☐
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